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Lachen. Leben. Zukunft geben. 

Seit mehr als sechs Jahrzehnten geben wir vom Westfälisches Kinderdorf e. V. Kindern und Jugendlichen in Not ein 

Zuhause auf Zeit: in unseren Kinderdörfern in Dissen (Landkreis Osnabrück) und in Barntrup (Lippe).  

Neben Kindern und Jugendlichen wohnen dort heute auch junge Erwachsene und junge Mütter mit ihren Kindern. 

Ambulant leisten wir Einzelfall- und Familienhilfe.  

Vereinssitz, Hauptverwaltung sowie eine der beiden vereinseigenen Kindertagesstätten befinden sich in Paderborn. 

An den insgesamt drei Standorten werden stationär sowie in den Kindertageseinrichtungen und weiteren Angeboten 

der Kinder- und Jugendhilfe über 300 Kinder und Jugendliche von rund 300 Mitarbeitenden betreut.  

Der Verein Westfälisches Kinderdorf ist eigenständig. Als überkonfessionelles Kinderdorfwerk sind wir staatlich 

anerkannter freier Träger der Jugendhilfe. Mitglieder, Spender und Förderer helfen uns, die Zukunft der uns 

anvertrauten Kinder zukunftsfähig zu gestalten. 

Gelebte Vielfalt 

Jeder unserer jungen Schützlinge ist 

einzigartig und bereichert durch seine 

ureigene Individualität unsere 

Lebensgemeinschaft auf Zeit.  

Das Westfälische Kinderdorf bietet 

ihnen einen Rückzugs- und 

Wohlfühlort.  

Hier können sie Gemeinschaft 

erfahren, zur Ruhe kommen, ihre 

Fähigkeiten entwickeln und sich 

entfalten - und einfach auch mal mit 

anderen lachen und sich freuen. 
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Unser Kinderdorf Niedersachsen 

Am Südhang des Teutoburger Waldes in 

der Kleinstadt Dissen liegt unser 

Kinderdorf Niedersachsen in fußläufiger 

Entfernung zum Stadtzentrum, inmitten 

eines gewachsenen Wohngebiets mit 

schmucken Ein- und Zweifamilienhäusern. 

Rund um das Dorfgemeinschaftshaus - mit 

Gemeinschaftssaal, Verwaltungstrakt und 

Spielplatz - liegen unsere geräumigen, von 

Gärten umgebenen Häuser. Jeder unserer 

Kinderdorffamilien und jeder unserer 

verschiedenen Wohngruppen steht hier 

ein eigenes Haus zur Verfügung. 

Den von uns betreuten Kindern und 

Jugendlichen bieten wir hier ein verlässliches, lebenswertes Zuhause auf Zeit - mit der menschlichen Zuwendung, der 

pädagogischen Fürsorge und den fachlichen Angeboten, die sie in ihrer besonderen Situation benötigen. 

Unser Kinderdorf Lipperland 

Mitten im ländlich geprägten 

Lipperland, am Rande der Ortschaft 

Barntrup, liegt unser Kinderdorf 

Lipperland: umgeben von Wiesen 

und Feldern, aber in fußläufiger 

Entfernung zum Schulzentrum 

Barntrup und zum Ortszentrum mit 

seinen kleinen Läden und 

Supermärkten.  

1966 als erstes Kinderdorf 

Nordrhein-Westfalens gegründet, 

hat sich unser Dorf zu einem 

modernen, gemütlichen Wohn- und 

Entwicklungsort auf Zeit für Kinder 

und Jugendliche entwickelt. 

Rund um den zentralen Platz, der viel Gelegenheit zum Gruppensport bietet und wo immer etwas los ist, gruppieren 

sich die Gebäude der Kinderdorf-Familien und Wohngruppen. Mehrere Spielplätze, das Dorfgemeinschaftshaus mit 

seinem Veranstaltungssaal und ein großzügiger eingehegter Gartenbereich, in dem sich Kleintiere von Huhn und 

Hase über Meerschweinchen bis zum Hängebauchschwein tummeln, prägen den einladend-sympathischen 

Dorfcharakter.

Informationen zu unseren im November 2022 neu hinzugekommenen Kinderdörfern in Peru und in 

Ghana erhalten Sie in der Rubrik „International“ ab Seite 10. 
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Umgang mit Adressdaten, Werbung und 

Spendengeldern 

Der Deutsche Spendenrat e.V. ist Dachverband gemeinnütziger, Spenden sammelnder Organisationen. Sein Ziel ist 

größtmögliche Transparenz, Effizienz und Nachhaltigkeit im Umgang mit Spendengeldern. 

Als Mitglied verpflichten wir uns, unsere Strukturen, Tätigkeiten, Projekte und Finanzen in einem Jahresbericht 

offenzulegen und uns hinsichtlich der Finanzen jährlich prüfen zu lassen. 

Zudem haben wir unsere Arbeit zum Beispiel im Umgang mit Werbung, Adressverwaltung und Spendenmittel-

verwendung nach den Grundsätzen des Deutschen Spendenrates ausgerichtet, da diese auch den hohen ethischen 

Ansprüchen unseres Vereins entsprechen. 

Umgang mit Mitglieder- und Spenderadressen 

Wir wünschen uns Unterstützung von Menschen, die von der Qualität unserer Arbeit und deren Notwendigkeit 

überzeugt sind und uns deshalb als Mitglied bzw. mit Spendengeldern unterstützen.  

Deshalb betreiben wir keine Mitglieder- oder Spendenwerbung mit Geschenken, Vergünstigungen oder dem 

Versprechen bzw. der Gewährung von sonstigen Vorteilen, und wir bezahlen auch keine Provisionen dafür. 

Die uns anvertrauten persönlichen Daten der Mitglieder und Spendenden nutzen wir nur für administrative 

Aufgaben. Wir behandeln diese Daten vertraulich und DSGVO-konform. Wir betreiben keinerlei Verkauf, Vermietung 

oder Tausch von Mitglieder- oder Spenderadressen mit anderen Organisationen. 

Unsere Grundsätze zur Verwendung von Spendengeldern 

Spenden und Mitgliedsbeiträge verwenden wir satzungsgemäß und zu Gunsten der uns anvertrauten Kinder und 

Jugendlichen.  

Spenden mit Zweckbindung geben wir ausschließlich für die als Verwendungszweck definierten Bereiche, Aktionen 

bzw. Projekte aus. 

Eine Weiterleitung von Spendengeldern an andere Organisationen findet nicht statt. 
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Verwendung von Spendengeldern 

in Deutschland
Im Jahr 2022 lockerten die Gesundheitsbehörden die allgemeinen Corona-Einschränkungen in Deutschland, und der 

Alltag in unseren Kinderdörfern normalisierte sich zusehends. Endlich konnten die Kinder und Jugendlichen sich 

wieder unbeschwert treffen, endlich konnten wieder Ausflüge und Aktionen für sie stattfinden!  

Spendenbasiert konnten wir unseren Schützlingen viel Schönes und Sinnvolles ermöglichen, hier eine Auswahl: 

musikalische Frühförderung

Im Mai 2022 haben wir interessierten Kindern im 

Grundschulalter am Standort Lipperland vier Nachmittage 

lang musikalische Frühförderung ermöglicht.  

Ein externer Musikpädagoge begeisterte sie mit 

rhythmischen Übungen und kindgerechten Liedern. Die 

Kinder erkundeten ihre Singstimme, entdeckten ihre 

Wohlfühlstimme spielten fröhliche Musikspiele. Bereits in 

der ersten Stunde trauten sich die meisten Kinder, kleine 

Melodiefolgen vorzusingen! Auch bei den kindgerechten 

Bewegungen und Gesten, die sie mit den Liedern einübten, 

waren unsere munteren Kinder mit großer Freude dabei. 

Kinderrechte-Aktionstag 

Bei einem Ideen- und Trickfilm-Workshop haben sich  

die Kinder des Kinderdorfs Niedersachsen kreativ mit 

dem Thema Kinderrechte beschäftigt. „Wenig reden 

und viel machen“, fasste Dorfleiterin Insa Steinmeyer 

das Konzept zusammen.  

Nach kurzer Absprache erstellten die Kinder allein oder 

in Zweiergruppen Trickfilme in Stopp-Motion-Technik 

rund um Kinderrechtethemen, die ihnen wichtig sind. 

Die sehenswerten Kurzfilme, die an diesem Tag 

entstanden, waren sämtlich durch eine charmante 

Mischung aus Spontanität und gewitzt umgesetzter 

Tricktechnik geprägt. Sie alle behandelten pointiert 

konkrete Aspekte rund um die Mitbestimmung im Kinderdorf oder Strategien zur Problembewältigung. 

Einige der jungen Filmemacher benutzten verschiedene Spielzeugfiguren für ihren Film. Andere skizzierten einfach 

verschiedene Gesichter auf ein paar Weinkorken. Diese „Filmhelden“ fotografierten 

die Kinder dann immer wieder in fortlaufender „Bewegung“ und fügten dann die 

Bilder hintereinander. So erreichten sie, dass sich ihre Figuren im Film bewegten.  

Dazu verfassten die Kinder treffende, oft witzige Texte, die sie in Sprechblasen 

packten. „Bernd das Brot“, „Oder ich fresse ihn… höhö“, „Miau“ oder „Ich möchte 1 

Katze“ lauteten einige der Sprechblasentexte. 
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Ausflüge und Aktionen 

Besonderes Programm in den Schulferien 

Für alle, die Lust haben, finden in den Ferien gruppenübergreifend Workshops und Sportgruppen in unseren 

Kinderdörfern statt. Die Teilnahme ist freiwillig: Manche Kinder verabreden sich lieber auf unseren dorfeigenen 

Spiel- und Sportplätzen mit ihren Freunden, ältere treffen sich zu einem Spaziergang oder zum gemeinsamen 

Musikhören. Bei manchen Events wie Zeltübernachtung oder Sommerfest macht aber das ganze Dorf mit! 

Abenteuerurlaub zu Hause: Zeltübernachtung im eigenen Garten 

Man muss gar nicht verreisen, wenn man campen möchte! Das Kinder- und 

Jugendparlament des Kinderdorfs „Niedersachsen“ hatte eine Zeltüber-

nachtung im eigenen Garten für alle beschlossen. Bei warmem und 

trockenem Sommerwetter zogen die jungen Camper nach dem Aufstellen 

der großen Gruppenzelte zuerst auf Schatzsuche. Kryptische Weg-

beschreibungen und knifflige Fragen führten die Kinder und Jugendlichen 

schließlich zum Schatz, der praktischerweise aus Süßigkeiten bestand und 

beim Freiluft-DVD-Abend gemeinsam verputzt wurde. 

Spätabends war im hellen Mond- und Sternenschein 

natürlich an Schlafen zuerst überhaupt nicht zu denken: Es wurde noch lange gekichert, 

getuschelt, geraschelt und mit den Taschenlampen gespielt, bevor schließlich doch noch Ruhe 

einkehrte. Am nächsten Morgen endete das Event mit einem Frühstück im Garten. 

Ausflüge in den Freizeitpark 

Am Ostersamstag fuhr unsere Mutter-Kind-Wohngruppe ins Rasti-Land, einem 

familienfreundlichen Freizeitpark. Bei strahlendem Sonnenschein probierten 

Mütter und Kinder begeistert die verschiedenen Fahrgeschäfte aus, von der 

Achterbahn bis zum Kinderkarussell. Die Kinder haben so viel gespielt und neue 

Eindrücke gesammelt, dass sie schon auf der Rückfahrt eingeschlafen sind. 

Sommerfeste 

Jeden Sommer feiern wir in beiden Kinderdörfern ein Fest: mit besondere Spiel- und 

Bewegungsangeboten zum Mitmachen, Leckereien und Unterhaltungsangeboten. 

Unsere Kinder feiern ein unbeschwertes Spielfest, unsere Jugendlichen treffen sich mit 

den Freunden aus dem Kinderdorf und von 

außerhalb. Nachbarn, Förderer und Freunde 

des Kinderdorfes können bei dieser Gelegenheit das Dorf besuchen und 

mit unserem Team ins Gespräch kommen. 

Ausflüge ins Museum 

Manchmal fahren unsere Gruppen auch ins Museum, zum Beispiel ins 

Universum nach Bremen, wo naturwissenschaftliche Phänomene in 

Mitmachexperimenten erkundet werden können. 
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Ferienfreizeiten 

In den Ferien fahren unsere Kinder und Jugendlichen manchmal mit der vertrauten Wohngruppe für eine Woche in 

den Urlaub. Meistens fahren sie in Ferienparks: Diese sind auf größere Gruppen eingestellt und bieten oft viele Spiel- 

und Freizeitmöglichkeiten. Im Sommer 2022 ist auch eine Gruppe auf einen ehemaligen Bauernhof im Osnabrücker 

Land gereist und eine andere in eine ehemalige Pension an der Ostsee. 

Wenn sieben oder acht Kinder gemeinsam in die Ferien fahren, begleitet von zwei oder drei pädagogischen 

Fachkräften, sind gute Planung und ein Quartier mit vielen Schlafzimmern notwendig. Trubel am Abfahrtstag ist 

garantiert, zwei vollbepackte „Bullis“ das normale Transportmittel – und dann folgen jene schönen Erlebnisse und 

Erfahrungen, die die Wohngruppen emotional zusammenschweißen und bei den Kindern und Jugendlichen positive 

Impulse für ihre Entwicklung und Reifung setzen. 

Schöne Momente dank Ihrer Spenden 

Viele der kleinen Extras, die den von uns betreuten Kindern und Jugendlichen die Ferienzeit verschönern, finanzieren 

wir mit Spenden und Beiträgen: Das Eintrittsgeld für Zoo, Erlebnisbad, Kino oder einen Restaurantbesuch auf der 

Urlaubsreise. Auch Tagestrips, zum Beispiel in einen Freizeitpark, ermöglichen Sie mit Ihren Spenden.  

Einige unserer Urlaubsfahrten 2022: 

Ferien in Dankern 

Die Heilpädagogische Wohngruppe 3 aus dem Kinderdorf 

Niedersachsen verbrachte in den Sommerferien einige Tage im 

Ferienpark Schloss Dankern. Die Kinder wohnten in kleinen 

Holzhütten, probierten alle Spielplätze aus, sprangen immer wieder in 

den Badesee und gingen jeden Abend in die parkeigene Kinderdisco. 

Spendenfinanziert war für die HP3 sogar eine Runde Minigolf und am 

Heimreisetag ein Besuch einer nahe gelegenen Freiluftkartbahn 

möglich, wo die Kinder mit kleinen Motorflitzern richtige Rennen 

gegeneinander fahren konnten! 

Urlaub in den Niederlanden 

In den Herbstferien ist die WG Plus für ein paar Tage in 

einen Ferienhauspark in den Niederlanden gefahren, 

der viele Spiel- und Sportmöglichkeiten direkt vor Ort 

bot. Einen besonders schönen Tag verbrachte die 

Gruppe im Freizeitpark Slagharen und probierte 

begeistert die vielen verschiedenen Fahrgeschäfte aus. 

Am Rückreisetag machte die Gruppe Zwischenstopp in 

Amsterdam. Nach einem gemeinsamen Essen direkt 

am Ufer der Gracht ging die WG Plus auf Bootstour 

und lernte das Venedig des Nordens vom Wasser aus 

kennen.  

Danach erkundeten die Kinder und Jugendlichen in 

Gruppen die Stadt, bevor sie am Abend den Heimweg 

nach Dissen antraten. 
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Neue Spielgeräte für unsere Kita 

Für unsere Kita SpielRAUM in Paderborn haben wir 2022 das Außengelände neu gestaltet. 

Die Kita-Kinder haben erst gebannt den großen Baggern zugeschaut.  

Dann haben sie tatkräftig beim Sandschippen mitgeholfen. 

Nun sind sie alle begeistert von den Spielmöglichkeiten im neuen Außengelände! 
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Unser internationaler Bereich 

Im November 2022 ist der Internationale Verband Westfälischer Kinderdörfer 

e.V. (IVWK) in unseren Verein verschmolzen. Deshalb versorgen wir nun auch

die Kinderdörfer, die der IVWK in Ghana und in Peru aufgebaut hat: das Aldea

Infantil Westfalia Kinderdorf in Cieneguilla in Peru und das Westphalian Project

(ehemals Westphalian Children’s Village) in Effiduase in Ghana.

Neben der Versorgung, Begleitung und Bildung der Kinder bis ins 

Erwachsenenalter hat der IVWK in den beiden Kinderdörfern auch schulische 

und medizinische Angebote spendenfinanziert aufgebaut und etabliert.  

Sie stehen auch den meist armen Menschen in der ländlich geprägten 

Nachbarschaft offen und verbessern die Infrastruktur dort erheblich. 

Verschmelzung – wie funktioniert das? 

Mit Inkrafttreten der Verschmelzung durch Eintrag ins Vereinsregister sind wir Rechtsnachfolger des IVWK e.V. 

geworden: Wir haben seine sämtlichen Rechte und Pflichten übernommen und sind in seine sämtlichen Verträge 

eingetreten. Zudem haben wir die Mitglieder und Mitarbeitenden des IVWK zum Verschmelzungszeitpunkt 

übernommen.  

Der IVWK lebt als Internationaler Bereich bei uns weiter. Aus Transparenzgründen erstellen wir für den neu 

hinzugekommenen Bereich zusätzlich zur Vereinsbilanz dauerhaft eine eigene Bilanz. So stellen wir sicher, dass jede 

Spende genau dort Verwendung findet, wo sie sie laut Verwendungszweck eingesetzt werden soll. 

Im Kinderdorf in Peru schwankt die Zahl der Kinderdorfkinder zwischen 70 und 90 Kindern.  

Um sie alle verlässlich in Kindergarten und Grundschule unterzubringen und auch Kindern aus dem Umland gute 

Bildungschancen zu geben, entstanden im Lauf der Jahre ein dorfeigener Kindergarten und eine dorfeigene 

Grundschule (Jahrgänge 1 – 6). Für neu aufgenommene Kinderdorfkinder, deren Identität noch nicht geklärt ist, ist 

dies die einzige Chance, direkt einen Kindergarten oder eine Schule besuchen zu können.  

Um erwachsenen Kinderdorfkindern, die nicht in ein selbstbestimmtes Leben entlassen werden können, eine 

Perspektive und eine entlohnte Arbeit bieten zu können, wurden zwei Inklusionsbetriebe (Lebensmittel, 

Kunsthandwerk) etabliert.  

Details zur Spendenmittelverwendung in Peru finden Sie auf der nächsten Seite. 

Im Kinderdorf in Ghana wurden im Jahr 2022 insgesamt 26 Kinder versorgt. Mit dem dorfeigenen Westphalian 

Medical Center betreibt das Westphalian Project ein eigenes Krankenhaus, das auf Augenheilkunde und Geburtshilfe 

spezialisiert ist und auch über eine allgemeinmedizinische Abteilung verfügt. Um bedürftigen Patienten Zugang zu 

medizinischer Versorgung zu ermöglichen, organisiert das Medical Center in regelmäßigen Abständen „Outreach-

Programme“, bei dem die Ärzte entweder ins Umland fahren oder Bedürftige ins Krankenhaus eingeladen sind. 

Die dorfeigene Westphalian Senior High School führt zur allgemeinen Hochschulreife hin und ermöglicht begabten 

Kindern aus dem Umland des Dorfes den Zugang zu höheren Ausbildungsberufen oder zum Studium.  

Eine Optikerschule, die „School of Dispensing Optics“, befindet sich ebenfalls auf dem Gelände des Kinderdorfes, 

wird aber von einem anderen Träger betrieben. 

Details zur Spendenmittelverwendung in Peru finden Sie auf der nächsten Seite. 
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Spendenmittelverwendung 2022 international 

Peru 

- Für Ernährung und Versorgung, Ausbildung bzw.

Studium unserer Kinderdorfkinder mit Geldern aus

Patenschaften und Bildungsfonds.

- Für die kinderdorfeigene Grundschule (Kl. 1 – 6), die

neben den Kinderdorfkindern auch den Kindern aus

der ländlichen Umgebung zur Verfügung steht. Neu

ins Kinderdorf aufgenommene Kinder, von denen

noch die offiziellen Papiere fehlen, hätten ansonsten

keine Chance eine Schule zu besuchen.

- Für unsere Inklusionsbetriebe. Diese sichern

unseren erwachsenen Schützlingen, die wir nicht in

ein selbstbestimmtes Leben entlassen konnten, eine selbstwertstärkende Arbeit.

- Für Instandhaltung und Modernisierung der Gebäude setzten wir zweckgebundene Spenden ein.

- Für Erhalt, Modernisierung und Ausbau der dorfeigenen Wasser-, Energie- und Lebensmittelversorgung

nutzten wir zweckgebundenen Mittel für Infrastruktur.

- Zur Finanzierung von Gehältern der Mitarbeitenden, von Fahrzeugen und deren Instandhaltung sowie für

die Wirtschaftsprüfung, um einen testierten Jahresabschluss zu erhalten.

Ghana

- Für Bau und Ausstattung des neuen Montessori-

Kindergartens (1. Abschnitt eröffnet 2023)

- Für Rundumversorgung junger mittelloser Kinder im

Care-Programm, die meisten von ihnen Waisen

oder Sozialwaisen. Bei uns erhalten sie verlässliche

Versorgung, Bildung, Halt und Struktur. Finanziert

mit Geldern aus Patenschaften und Bildungsfonds.

- Für die Einrichtung einer Bibliothek für die Kinder

im Care-Programm mittels zweckgebundener

Spenden für Instandhaltung und Modernisierung

von Gebäuden.

- Für Ernährung und Versorgung, Ausbildung bzw. Studium unserer Kinderdorfkinder mit Geldern aus

Patenschaften und Bildungsfonds

- Für Bildung: Unser Scholarship-Fund-Programm hilft mittellosen begabten Jugendlichen, die an der

kinderdorfeigenen Senior High School einen höheren Schulabschluss anstreben, mit einem Stipendium.

- Für Gesundheitsfürsorge: Dem kinderdorfeigene Medical Center (Allgemeinmedizin, spezialisierte

Augenklinik, Geburtshilfe) stellten wir Mittel zur Anschaffung von notwendigem medizinischem Equipment

zur Verfügung. Unsere spendenfinanzierten Outreach-Programme bieten mittellosen und bedürftigen

Menschen im Umland des Kinderdorfes medizinische Versorgung und halfen auch 2022 zu heilen.

- Zur Finanzierung von Gehältern der Mitarbeitenden, von Fahrzeugen und deren Instandhaltung sowie für

die Wirtschaftsprüfung, um einen testierten Jahresabschluss zu erhalten.
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1. Grundlagen des Unternehmens

Unser gemeinnütziger Verein Westfälisches Kinderdorf e.V. (Wekido) ist seit 1961 anerkannter Träger

in der Kinder- und Jugendhilfe.

An den Standorten in Paderborn, Barntrup und Dissen bieten wir ein reichhaltiges Angebot an

Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe an: Von vollstationären Angeboten wie Kinderdorffamilien oder

Wohngruppen mit teilweise diversen Spezifikationen, ambulanten Betreuungsformen bis hin zur

Übernahme der Trägerschaft von Kindergärten.

Insgesamt werden über 300 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von rund 300 motivierten

Mitarbeitenden betreut.

Seit dem 24.11.2022 sind wir rechtlich mit dem ehemaligen gemeinnützigen Verein „Internationaler

Verband Westfälischer Kinderdörfer (IVWK)“ verschmolzen. Wir führen damit als Wekido die Geschäfte

des IVWK weiter und unterstützen seitdem auch Kinderdörfer in Peru und Ghana.

Unser Verein ist überkonfessionell ausgerichtet und dem Deutschen Paritätischen Wohlfahrtverband 

e.V. als Spitzenverband angeschlossen. Wir sind Mitglied beim Deutschen Spendenrat und haben uns

damit zur offenen und transparenten Darstellung unserer Arbeit gegenüber unseren Spendern und

Förderern entschlossen.

Unser Leitbild drückt aus, dass wir weltoffen sind, alle Menschen gleich wertschätzen und für ein 

positives Miteinander sind. Ausgrenzung, Gewalt oder Hass haben bei uns nichts zu suchen. 
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2. Wirtschaftsbericht

2.1. Rahmenbedingungen 

Die am 24.11.2022 im Vereinsregister eingetragene Fusion mit dem IVWK ist bilanziell per 

01.01.2022 umgesetzt. Damit sind dessen Vermögenswerte sowie die Erträge und Aufwendungen 

im konsolidierten Jahresabschluss des Wekido mit ausgewiesen.  

Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen in 2022 waren gekennzeichnet durch viele Krisen, die 

verdichtet aufgetreten sind: Corona, Ukraine- und Energiekrise sowie der seit Jahren bestehende 

Fachkräftemangel. 

Die Mitarbeitenden haben in den Corona -Zeiten mehr als nur Ihren Dienst getan. Sie haben neben 

den eigenen Erkrankungen die der Kinder und Jugendlichen miterlebt und ausgestanden, sie 

haben viele außerplanmäßige Dienste übernommen und den Dienst bestmöglich aufrechterhalten. 

In vertrauensvoller Zusammenarbeit  

mit den Jugendämtern konnten bestehende Mindestanforderungen so gestaltet werden, dass das 

Wohl der uns anvertrauten Kinder nie gefährdet war. 

Mit dem Ausbruch des Ukrainekrieges in 2022 haben wir in unseren Entgeltverhandlungen 

Neuland betreten. So haben wir die Energiekosten aus den Regelentgelten ausgeklammert und 

separat mit kurzer Laufzeit verhandelt. Zusammen mit einer sehr hohen zu erwartenden Inflation 

konnten wir auch hier in Zusammenarbeit den verhandelnden Leistungsträgern gute Kompromisse 

finden. 

Der seit vielen Jahren existierende Fachkräftemangel ist nun auch in der Kinder- und Jugendhilfe 

voll angekommen und wird aus unserer Sicht nun auch von allen anderen Beteiligten in der 

Jugendhilfe als dramatisch eingeordnet.  

Wir sind als Träger daher immer gefordert, unsere Angebote so auszurichten, dass die Angebote 

mit dem notwendigen Personal ausgestattet sind. Daher haben wir in 2022 unsere Angebotspalette 

weiter verändert und insgesamt die Platzzahl leicht verringert. Ein leerstehendes Haus konnten wir 

damit Flüchtlingen aus dem Ukrainekrieg zur Verfügung stellen. 
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2.2. Geschäftsverlauf 

Die wesentlichen Erfolgsgrößen unseres Vereines werden in der 

folgenden Tabelle zusammengefasst: 

Wie aus den Zahlen erkennbar ist, haben wir auch in 2022 trotz fallender Platzzahlen steigende 

Ertragszahlen zu verzeichnen, die mit einer hohen Belegungsquote, den höheren Entgelten für 

unsere nationalen Angebote und den Ertragszahlen des ehemaligen IVWK zusammenhängen. 

Durch die Neuausrichtung der Angebote konnten wir gegenüber den letzten Jahren ein fast 

ausgeglichenes Betriebsergebnis erreichen. Dieser tolle Erfolg konnte nur durch die sehr gute und 

vertrauensvolle Zusammenarbeit aller Mitarbeitenden im Verein erreicht werden. 

Das neutrale Ergebnis, vorwiegend das Ergebnis aus Spenden / Patenschaften / Bußgeldern & Co. 

und den dazu gehörigen Ausgaben, konnte nochmals gesteigert werden. Insgesamt erreicht das 

Wekido damit in 2022 ein positives Jahresergebnis von € 588.000,-. 

2.3. Wirtschaftliche Lage des Vereins 

Der Verein Wekido steht wie immer auf gesunden Füßen. Eine sehr hohe Eigenkapitalquote zeigt, 

wie sparsam der Verein mit seinen erwirtschafteten Geldern umgeht und dennoch seine Ziele, 

Kinder- und Jugendliche zu fördern, voll umsetzt.  

Wesentliche Erfolgsgrößen

2022 2021 2020

in T€ in T€ in T€ 

Betriebliche Erträge 14.750 13.195 12.981

Betriebliche Aufwendungen 14.786 13.932 13.643

Betriebsergebnis -36 -737 -662

Neutrales Ergebnis 643 573 484

Jahresergebnis 588 -167 -188
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2.3.1. Ertragslage 

Die Ertragslage hat sich gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessert. 

Neben der Fusion und der Übernahme der Erfolge des IVWK´s konnte die nationale Belegung 

durchgehend stabil auf hohem Niveau gehalten werden.  

Mit der Steigerung unserer Gehälter sind trotz der verringerten Anzahl von Mitarbeitenden die 

Personalkosten gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen. 

Ertragslage

2022 2021 Abw.

in T€ in T€ in T€ 

Umsatzerlöse 14.365 12.823 1.542

Sonstige betriebliche Erträge 385 372 13

Personalaufwand -11.656 -10.847 -809

Materialaufwand -1.165 -1.196 31

Abschreibungen -554 -525 -29

Sonstige Aufwendungen -1.411 -1.364 -47

Betriebsergebnis -36 -737 701

Finanzergebnis -19 -3 -16

Neutrales Ergebnis 643 573 70

Jahresergebnis 588 -167 755
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Vermögenslage 

Der Verein ist so gut wie schuldenfrei! Mit einem Eigenkapital von gut 90% und insgesamt nur 

noch Verbindlichkeiten von T€ 95,0 gegenüber Kreditinstituten besitzen wir eine besonders 

gute Bonität.  

Von der Steigerung der Bilanzsumme in Höhe von T€ 1.418 entfallen rund 

T€ 755 auf die Übernahme der Bilanzwerte des IVWK. 

Vermögenslage 2022 2021 Abw.

in T€ in T€ in T€ 

Langfristige Aktiva 10.220 10.112 108

Kurzfristige Aktiva 5.502 4.192 1.310

Eigenkapital incl. Sonderposten 14.121 12.932 1.189

Langfristige sonstige Passiva 143 120 23

Kurzfristige Passiva 1.458 1.252 206

Bilanzsumme 15.722 14.304 1.418

2022 2021 2020

Eigenkapitalquote II 89,8% 90,4% 90,4%

Fremdkapitalquote (kurzfristig) 9,3% 8,8% 8,7%
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2.3.2. Finanzlage 

Die Finanzlage des Vereines ist als sehr gut zu bezeichnen. Der  

Liquiditätsgrad II beträgt per 31.12.2022 ca. 380%, damit ist aus unserer Sicht sichergestellt, 

dass die Liquidität des Vereines auch nicht durch außergewöhnliche Ereignisse gefährdet 

werden kann.  

3. Risiko- und Chancenbericht

3.1. Risiken der künftigen Entwicklung 

Bei den Risiken gibt es aus meiner Sicht zwei große Gefahrenherde, denen wir in den nächsten 

Jahren begegnen müssen: 

Fachkräftemangel 

In der Kinder- und Jugendhilfe fehlt es an neuen Kräften. Immer weniger Jugendliche entscheiden 

sich für den erzieherischen Beruf, viele davon gehen nach der Ausbildung in die Kindergärten. 

Für die stationäre Jugendhilfe sieht es gefühlt mittlerweile bedrohlich aus, die Jugendämter haben 

immer mehr Schwierigkeiten, Kinder geeignet unterbringen zu können, da nicht ausreichend 

Personal und damit Plätze zur Unterbringung bereitgestellt werden.  

Inflation und außergewöhnliche Kosten durch Krisen 

Noch wird in der Kinder- und Jugendhilfe prospektiv verhandelt, dass heißt, es wird für einen 

zukünftigen Zeitraum (meist 1 Jahr) im Voraus verhandelt. Steigen dann die Kosten ungeplant 

und/oder unverschuldet (z.B. zusätzliche Kosten durch Corona - Schutzmaßnahmen, 

galoppierende Energiepreise, …) müssen die Träger dies „aus eigener Tasche“ ausgleichen.  

Zudem haben die öffentlichen Träger immer mehr mit starken Finanzsorgen zu tun und müssen 

jede Maßnahme gut bedenken.  

Finanzlage 2022 2021 Abw.

in T€ in T€ in T€ 

Cashflow aus der lfd. Geschäftstätigkeit -279 426 -705

Cashflow aus der Investitionstätigkeit 399 -467 866

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -13 -10 -3

Finanzmittelfond 3.111 3.004 107
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3.2. Chancen der künftigen Entwicklung 

Wir sind Wekido, wir sind ein starker Verein!  

Unsere Chance ist es, durch vielfältige Fortbildungsangeboten, Supervision und zusätzliche 

Benefits wie Jobrad oder Hansefit gutes Personal zu halten und neues Personal zu finden.  

Eine aus freien Mittel finanzierte Teilzeitstelle kümmert sich ausschließlich um das Thema der 

Personalentwicklung und -sicherung. 

Mit guten Mitarbeitenden und der vorhandenen Struktur können wir unsere strategischen 

Entscheidungen für die Zukunft mit Bedacht und in Ruhe umsetzen. So bilden wir künftig verstärkt 

erzieherisches Personal selber aus, wir arbeiten in Zusammenarbeit mit den Jugendämtern an 

Lösungen mit sogenannten „Nicht-Fachkräften“ und deren sorgfältiger Vorbereitung auf ihre 

pädagogischen Aufgaben und sind gewiss, dass wir weiterhin unsere Arbeit gut machen können.  

4. Prognosebericht

Auch für das Jahr 2023 sehen wir einen positiven wirtschaftlichen Verlauf. Insbesondere durch

Spenden und anderen Unterstützungen können wir uns ohne Not weiterentwickeln.

Im pädagogischen Bereich stehen weiterhin die Anpassung der Angebote auf der Tagesordnung, wir

digitalisieren in vielen Bereichen weiter und tauchen mit Hilfe eines Zuschusses des Bundes nun ein in

den Klimaschutz. Denn Klimaschutz ist Kinderschutz!

Wir investieren weiter in unsere Zukunft!!

Paderborn, 29.11.2023 

Paula Baule 
Vorständin 
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A. Prüfungsauftrag

Die Geschäftsführung des 

Westfälischen Kinderdorfs e. V., 

Paderborn, 

im Folgenden auch Verein genannt, 

beauftragte uns mit der Prüfung der Einhaltung der Vorgaben des Deutschen Spendenrates e. V. 

für den Bereich Spenden des Westfälischen Kinderdorfs e. V. unter Einbeziehung der zu Grunde 

liegenden Buchführung. 

Diese Bescheinigung ist ausschließlich für den Westfälischen Kinderdorf e. V. bestimmt. 

Über Gegenstand, Art und Umfang sowie das Ergebnis der Prüfung erstatten wir die vorliegende 

Bescheinigung. 

Unsere Bescheinigung erfolgt in Anlehnung an die vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutsch-

land e. V., Düsseldorf, festgelegten Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberich-

ten (IDW PS 450 n. F.). 

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, 

gelten die unter dem 22. November 2022 getroffenen Vereinbarungen sowie ergänzend die als 

Anlage beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprü-

fungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2017. 
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B. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

Gegenstand der Prüfung 

Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir die Einhaltung der freiwilligen Selbstverpflich-

tungserklärung gegenüber dem Deutschen Spendenrat e. V. gemäß dessen Grundsätzen, soweit 

diese die Rechnungslegung des Westfälischen Kinderdorfs e. V., Paderborn, betreffen, geprüft. Da 

das Sammelergebnis unter 10 % der Gesamteinnahmen liegt, wurde der Bereich Spenden aus 

dem Jahresabschluss des Vereins abgeleitet. 

Die Buchführung sowie die für die Rechnungslegung eingerichteten internen Kontrollen liegen in 

der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Vereins. Ebenso sind die gesetzlichen Vertreter 

des Vereins verantwortlich für die dem Prüfer gemachten Angaben. Unsere Aufgabe besteht darin, 

auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung ein Urteil über die Einhaltung der freiwilli-

gen Selbstverpflichtungserklärung gegenüber dem Deutschen Spendenrat e. V. gemäß dessen 

Grundsätzen abzugeben. 

Art und Umfang der Prüfung 

Wir haben unsere Prüfung unter Anwendung der einschlägigen Berufsgrundsätze vorgenommen. 

Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten im Zusammenhang 

mit der Einhaltung der freiwilligen Selbstverpflichtungserklärung gegenüber dem Deutschen Spen-

denrat e. V. gemäß dessen Grundsätzen mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Die Aus-

wahl der Prüfungshandlungen liegt in unserem pflichtgemäßen Ermessen. 

Wir haben den Bereich Spenden des Westfälischen Kinderdorfs e. V., Paderborn, unter Einbezie-

hung der Buchführung einer Prüfung mit folgendem Inhalt unterzogen: 

 Prüfung der Rechnungslegung über erhaltene Spenden einschließlich der Ordnungsmäßigkeit 

der Spendenbuchführung 

 Prüfung der Berücksichtigung von Zweckbindungen für erhaltene Spenden 

 Prüfung der Spendenverwendung 

 Prüfung, ob die Personal- und Sachaufwendungen auf Grund sachgerechter Schätzung der 

Kostenstelle Öffentlichkeitsarbeit ermittelt wurden 

 Prüfung, dass keine Provisionen oder Erfolgsbeteiligungen im Zusammenhang mit der Einwer-

bung von Spenden gezahlt werden 

 Prüfung, dass keine Spenden an andere Organisationen weitergeleitet werden 

 Prüfung der Einhaltung der freiwilligen Selbstverpflichtung gegenüber dem Deutschen Spen-

denrat e. V., soweit sie die Rechnungslegung betrifft. 
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Art und Umfang sowie die Ergebnisse der Prüfungshandlungen wurden in unseren Arbeitspapieren 

dokumentiert.  

Wir haben die Prüfung im Dezember 2023 in unserem Hause durchgeführt. 

Alle erbetenen Aufklärungen und Nachweise sind uns von den gesetzlichen Vertretern des Vereins 

und den uns benannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bereitwillig erteilt worden. 

Die gesetzlichen Vertreter haben uns eine berufsübliche schriftliche Vollständigkeitserklärung 

erteilt. 

Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere 

Beurteilung bildet. 
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C. Prüfungsergebnis

Wir haben auftragsgemäß die Einhaltung der freiwilligen Selbstverpflichtungserklärung gegenüber 

dem Deutschen Spendenrat e. V. gemäß dessen Grundsätzen, soweit diese die Rechnungslegung 

des Westfälischen Kinderdorfs e. V., Paderborn, betreffen, geprüft. 

Unsere Prüfung hat zu keinen Feststellungen geführt, die nach unserer Auffassung einen Verstoß 

gegen die Einhaltung der freiwilligen Selbstverpflichtungserklärung gegenüber dem Deutschen 

Spendenrat e. V. gemäß dessen Grundsätzen, soweit diese die Rechnungslegung des Westfäli-

schen Kinderdorfs e. V., Paderborn, betreffen, erkennen lassen. 

Diese Bescheinigung erteilen wir auf der Grundlage des uns erteilten Auftrags. Dieser begrenzt 

unsere Haftung im Fall nicht gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen nach Maßgabe der vereinbar-

ten und dieser Bescheinigung beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer 

und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2017. 

Münster, am 19. Dezember 2023 

CURACON GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Menken Averbeck 
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 

(digital signiert) (digital signiert) 
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ANLAGE 3

Prüfungskatalog für Kassenprüfer/ Steuerberater/ Wirtschaftsprüfer
zur erweiterten Prüfung und Berichterstattung über die
Grundsätze des Deutschen Spendenrates e.V.

Anwendung des Prüfungskatalogs

Das Leitungsgremium der gemeinnützigen Organisation hat erklärt, die Grundsätze des Deutschen Spenden-
rates e. V. nebst Anlagen zu befolgen. Dies erfordert neben der üblichen Prüfung des Jahresabschlusses
auch eine erweiterte Prüfung der Einhaltung der Grundsätze des Deutschen Spendenrates e. V. Dieser Teil
der Prüfung wird durch den folgenden Prüfungskatalog objektiviert und typisiert.

Die Fragen orientieren sich an dem Verein als typische Rechts- und Organisationsform. Sie sind für andere
gemeinnützige Organisationsformen unter Beachtung gängiger Festlegungen für die unterschiedlichen Grö-
ßenordnungen angepasst zu übertragen.

Im Interesse der Information der Adressaten der Berichterstattung (Aufsichtsgremium, Spender, Finanzver-
waltung, Kreditinstitute, interessierte Öffentlichkeit, Stiftungsaufsicht etc.) ist über das Ergebnis dieser Prüfung
in einem gesonderten Abschnitt des Prüfungsberichtes schriftlich zu berichten. Dabei ist darauf einzugehen,
ob und wieweit Vorjahresbeanstandungen Rechnung getragen wurde. Der besondere Abschnitt im Rahmen
der Beurteilung aus Erweiterungen des Prüfungsauftrages an Kassenprüfer/ Steuerberater/ Wirtschaftsprüfer
könnte z.B. wie folgt lauten:

„Wir haben bei unserer Prüfung auftragsgemäß die Einhaltung der freiwilligen Selbstverpflichtungs-
erklärung gegenüber dem Deutschen Spendenrat e.V. gemäß dessen Grundsätzen beurteilt.

Unsere Prüfung hat zu keinen Feststellungen geführt, die nach unserer Auffassung einen Verstoß
gegen die Selbstverpflichtungserklärung der [Name Organisation/Einrichtung] betrifft, erkennen las-
sen.“

Falls eine Frage des nachfolgenden Katalogs für die geprüfte Organisation nicht einschlägig ist, ist
dies bei den Antworten anzugeben und schriftlich zu begründen.

Ja Nein

I. Prüfungskreis: Strukturen

1. Bestehen gesellschaftsrechtliche Verflechtungen der Organisation mit anderen
Strukturen, die den ideellen Zweck beeinträchtigen?

2. Bestehen Zwangsverknüpfungen der Mitgliedschaft mit nicht
satzungsgemäßen Nebenleistungen Dritter?

X

X
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3. Haben hauptamtliche Führungspersonen und Mitglieder des Leitungsgremiums, wel-
che gleichzeitig Mitglieder der gemeinnützigen Organisation sind, ein relevantes
Stimmrecht in der Mitglieder-/Delegiertenversammlung?

Ja Nein

4. Ist eine Personalunion zwischen Mitgliedern des Leitungsgremiums und des Auf-
sichtsgremiums ausgeschlossen bzw. aufgrund des Stimmverhältnisses im Aufsichts-
gremium irrelevant?

5. Verfügt die Organisation

a) über eine klare Geschäftsordnung, verbindliche Vollmachten- und Kompetenzrege-
lungen sowie

b) ein zielgerichtetes Planungs- und Kontrollwesen?

II. Prüfungskreis: Information, Berichtswesen

1. Sind die wesentlichen Informationen zur Organisation (siehe Grundsätze) aktuell im
Internet einsehbar oder als Printmedium jederzeit auf Abruf verfügbar?

2. Erfolgt eine zeitgerechte Veröffentlichung des Geschäftsberichtes
(30. September des Folgejahres; bei vom Kalenderjahr abweichenden Geschäftsjahr
erfolgt die Veröffentlichung spätestens neun Monate nach Abschluss des Geschäfts-
jahres)?

3. Sind die Inhalte und Darstellungen des Geschäfts-/Jahresberichts zu den in diesem
Prüfkatalog genannten Fragen und die Inhalte des Jahresabschlusses

a) vollständig,

b) schlüssig und nachvollziehbar?

4. Sofern der Geschäfts-/Jahresbericht zum Zeitpunkt der Überprüfung des
Jahresabschlusses noch nicht vorliegt, sind folgende Fragen zu beantworten:

a) Liegt ein aktueller Registerauszug vor?

b) Sind die Maßgaben zu Strukturen in Ziffer 6 a-d der Selbst-
verpflichtungserklärung erfüllt?
Folgende Abweichungen sind festzuhalten:…………………………

c) Ist die Maßgabe zu Provisionen in Ziffer 7 c 2. HS der Selbst-
verpflichtungserklärung erfüllt?
Folgende Abweichungen sind festzuhalten:…………………………

d) Sind die Maßgaben zu Strukturen in Ziffer 9a und 9c der Selbst-
verpflichtungserklärung erfüllt?
Folgende Abweichungen sind festzuhalten:…………………………

Ort/Datum

_______________________________________________________
Unterschrift/Stempel (Kassenprüfer/Steuerberater/Wirtschaftsprüfer)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Münster, am 19. Dezember 2023

CURACON GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Menken Averbeck
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

(digital signiert) (digital signiert)
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Selbstverpflichtungserklärung der Mitgliedsorganisationen 

des Deutschen Spendenrates e.V. 

Die Westfälisches Kinderdorf e. V. ist Mitglied im Deutschen Spendenrat e.V., der sich zum 

Ziel gesetzt hat, die ethischen Grundsätze im Spendenwesen in Deutschland zu wahren und 

zu fördern und den ordnungsgemäßen, treuhänderischen Umgang mit Spendengeldern durch 

frei-willige Selbstkontrolle sicherzustellen. Die Organisation bekennt sich zur Einhaltung der 

frei-heitlich-demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes. 

1. Gemeinnützigkeit

Wir sind durch Bescheid des Finanzamtes Paderborn vom 24.03.2023 Steuernummer 

339/5794/0584 als ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken dienend 

(vorläufig) anerkannt mit gültigem Frei-stellungsbescheid nach §§ 52 ff der Abgabenordnung, 

zuletzt vom 24.03.2023. 

2. Schweigepflichtentbindung gegenüber dem Finanzamt

Wir haben unsere zuständige Finanzbehörde für den gemeinnützigen Bereich gegenüber dem 

Deutschen Spendenrat e.V. von der Verschwiegenheitspflicht befreit(§ 30 Abs. 4 Nr. 3 AO). 

3. Veröffentlichung

a) Wir veröffentlichen spätestens bis zum 30. September des Folgejahres einen

Geschäfts-/Jahresbericht (Tätigkeits- und Projektbericht sowie Finanzbericht

einschließlich Mehr-Sparten-Rechnung gemäß Anlage 2a der Grundsätze des

Deutschen Spendenrates e.V. nebst Prüfvermerk) und stellen diesen auf unserer

Homepage zur Verfügung bzw. versen-den diesen auf Wunsch. Bei Abweichungen von

den nachfolgenden Verpflichtungen erläu-tern wir diese.

b) Wir veröffentlichen (auf unserer Homepage) das Ergebnis der Prüfung gern. Abschnitt V.

der Grundsätze des Deutschen Spendenrates e.V. in Form der Wiedergabe der Beschei

nigung oder des Bestätigungsvermerks einschließlich der Wiedergabe des Ergebnisses

aus der Prüfung gemäß Anlage 3 der Grundsätze des Deutschen Spendenrates e.V. (,,Prü

fungskatalog")

c) Wir informieren laufend bzw. regelmäßig über (aktuelle) Entwicklungen auf unserer Inter

netseite www.wekido.de bzw. durch unseren Newsletter bzw. durch auf Abruf verfügbare

Printmedien.

4. Registerauszug

Wir verpflichten uns, den aktuellen Registerauszug dem Deutschen Spendenrat e.V. zeitnah 

vorzulegen und die damit verbundenen Kernaussagen (z.B. Sitz der Organisation, vertretungs

berechtigter Vorstand) auch im Rahmen des Geschäfts- oder Jahresberichts darzustellen. 

(Stand: September 2021) Seite 1 







Allgemeine Auftragsbedingungen
für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern
oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfas-
send „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen,
Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonsti-
ge Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart
ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten
gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimm-
ter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsfüh-
rung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnis-
se seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt,
sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebs-
wirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden
beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den
Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen
hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für
die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informa-
tionen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und
Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von
Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren
Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des
Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschafts-
prüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollstän-
digkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der
gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formu-
lierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der
Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des
Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Über-
nahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rech-
nung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschafts-
prüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter-
nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unab-
hängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den
Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der
Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des
Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung
maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern
nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des
Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden.
Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten
Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeits-
ergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in
der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschafts-
prüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustim-
mung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weiter-
gabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen
Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die
Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftragge-
ber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung
durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unbe-
rechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfül-
lung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der
Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber
wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrach-
te Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder
Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber
hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber
unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1,
die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf
eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und
dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirt-
schaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die
geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene
Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten
gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftragge-
ber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB,
§ 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm
bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu
bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht
entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen
Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz
beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbe-
sondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haf-
tungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323
Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet
noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung
des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnah-
me von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit,
sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1
ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Scha-
densfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auf-
traggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer
bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.
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(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines
aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens
gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflicht-
verletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren
aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als
einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten mitei-
nander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In
diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in
Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Min-
destversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht-
prüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs
Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben
wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht
für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzufüh-
ren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder
Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach §
1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu
machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein
Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lage-
bericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schrift-
licher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten
Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerli-
chen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollstän-
dig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch
den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftragge-
ber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung
steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die
laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkei-
ten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer,
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklä-
rungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahres-
abschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen
und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der
unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pau-
schalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die
unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorie-
ren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerbera-
tervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist,
kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform
vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körper-
schaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben
erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Fi-
nanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Um-
wandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und
Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und
dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle
in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrge-
nommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unter-
lagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation
per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie
etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirt-
schaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich
berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagen-
ersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befrie-
digung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als
Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden An-
sprüche gilt nur deutsches Recht.
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